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RS OGH 1995/1/31 4Ob1/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.01.1995

Norm

UrhG §46 Abs2

Rechtssatz

Nach § 46 Abs 2 UrhG dürfen einzelne Werke nach ihrem Erscheinen mit Ausnahme der Werke nach § 2 Z 3 UrhG in ein

selbständiges wissenschaftliches Werk nicht nur zur Erläuterung des Inhalts aufgenommen werden. - "Friedrich-Heer

Biographie".

Entscheidungstexte
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